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1.1.5 vorhandBne Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

1.2 Planzeichen
875

881 1.2.1 Mafl der baulichen Nutzung
1.2.1.1883 GRZ Grundflächenzahl

Höhe baulicher Anlagen als HÖchstgrenze in m über Niveau StellplätzE:

OK Oberkante GebäudE
Geb.

BauwEisE, Baugrenzen, BauliniEn

abweichende BauwEise: Es giH- die offene Bauweise mit der Maflgabe. dass
a Gebäude eine Länge van 50 m überschrEJten dürfen^ ^

BaugrenzE

Verkehrsflächen

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flachen an die Verhehrsflächen;
hier:

1.2.3.1.1 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

1.2.4 Planungen, NutzungsregelungBn. Maßnahmen und Flächen für Maf]nahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

.l.XJ^I-1.2.4.1 H H Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung van Bo-
H M den, Nal-ur und Landschaft
TTTT

1.2.^.2 Anpflanzung von Laubbäumen©
<e 1.2.5 Sonstige Planzeichen'f:̂

1.2.5.1 BauverbotszonE

1.2.5.2 Abgrenzung unf-erschjedlicher Art- und pntErschiedEichen Manes der baulichEn
Nutzung ^..

»,885 'j-1,2.5.3 Grenze des räumlichen GeltungsbEreichfis des Beba'uungsplanes
<*» t» -

1.2.5.^ Umgrenzung von Flächen für NEbenantagen. StBllplätzB. Garagen und Gemein-
schsftsanlagen; hier:

.N* Ht»NU

1.2,5.^.1 StellplätzeSt

1.2.5.5 geplante Böschung (unvErbindlich)

2. Textliche Festsetzu nge n

0
2.1 Gemäß §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGBgNt:

0 Zulässig sind:914

- Ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 800 qm.
-Ein Backshop einschließlich BestuhlungmiteinerVerkaufsflächevon max. HOqm.

2.2 Gern. §9Abs.1 Nr.4BauGBiV.rn. §14 Abs. 1 BauNVO gilt
Rad- und Gehwege sowie Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO (bspw. Fluchtwege, technische
Aggregate.Verflüssiger, Verdampfer. W^tstoffeammelstellen, Werbeanbgen) sind-innertialb und
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

2.3 Gern. § 9Abs._1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 19Abs. 4 Satz3 BauNVO gilt:Schnepfstange Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von Stellplatzen mit ihren Zufahrten bis zu ei h
ner Grundflächenzahl von GRZ= 0,8 überschritten werden.

2.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB gilt
PKW-Stellptätze sind in_wasserdurchlässiger Weise zu befestigen, soweit betriebliche, wasser- odei
bodenschutzrechtlche Belange nicht entgegenstehen.

2.5 Gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB gilt für die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft:

- wird zum Entwurf des Bebauungsplanes ergänzt -

2.6 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB g ilt:
923

2.6.1 Je Symbol ist ein einheimischer, standortgerechtet Laubbaum zu pflanzen und zu unterhalten. Die in
der Plankarte festgelegten Baumstandorte können um bis zu 5 m verschoben werden.

Arten liste:
^ Acer campestre - Feldahom

Acer platanokles - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus- Bergahorn
Carpinus betulus-Hainbuche
Querus robur- Stieleiche
Sorbusaucuparia-Eberesche <

Tilia condarta -Winterlinde

2.6.2 Pro GStellplätzeJst mind. 1 einheimischer, standortgerechter Laubbaum gem. 2.6.1 zu pflanzen und
zu unterhalten. Die nach der Planzeichnung auf dem Baugrundstück anzupflanzenden Bäume kön-
nen zur Anrechnung gebracht werden. Die Anordnung obliegt der Freiflächenplanung.
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